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RS OGH 1965/4/28 7Ob123/65,
6Ob225/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1965

Norm

ABGB §833 B2

MG §19 Abs4 A1

Rechtssatz

Sind mehrere Personen Hauseigentümer, so beginnt die Frist nach § 19 Abs 4 MG nur zu laufen, wenn zur Verwaltung

befugte Miteigentümer die den Kündigungsgrund nach Abs 2 Z 10 bildenden Tatsachen erfahren. Erlangt nur ein

Hälfteeigentümer dem auch sonst nicht das Recht zur Verwaltung zusteht, Kenntnis davon, so beginnt damit die Frist

nicht zu laufen.
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